
II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1329/2014 DER KOMMISSION 

vom 9. Dezember 2014 

zur Festlegung der Formblätter nach Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 650/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung und 
Vollstreckung von Entscheidungen und die Annahme und Vollstreckung öffentlicher Urkunden in 

Erbsachen sowie zur Einführung eines Europäischen Nachlasszeugnisses 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 650/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die 
Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und die Annahme 
und Vollstreckung öffentlicher Urkunden in Erbsachen sowie zur Einführung eines Europäischen Nachlasszeugnisses (1), 
insbesondere auf Artikel 46 Absatz 3 Buchstabe b, Artikel 59 Absatz 1, Artikel 60 Absatz 2, Artikel 61 Absatz 2, Arti
kel 65 Absatz 2 und Artikel 67 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Zur ordnungsgemäßen Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 650/2012 sollen mehrere Formblätter erstellt wer
den. 

(2) Das Vereinigte Königreich und Irland haben sich entsprechend dem Protokoll Nr. 21 über die Position des Verei
nigten Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts im Anhang 
zum Vertrag über die Europäische Union und zum Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union nicht 
an der Annahme der Verordnung (EU) Nr. 650/2012 beteiligt. Das Vereinigte Königreich und Irland beteiligen sich 
deshalb nicht an der Annahme dieser Verordnung. 

(3)  Nach den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union beigefügten Protokolls Nr. 22 über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht 
an der Annahme dieser Verordnung, die daher für Dänemark weder bindend noch Dänemark gegenüber anwend
bar ist. 

(4)  Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen stehen im Einklang mit der Stellungnahme des Ausschusses 
für Erbsachen — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

(1) Für die Bescheinigung betreffend eine Entscheidung in einer Erbsache gemäß Artikel 46 Absatz 3 Buchstabe b der 
Verordnung (EU) Nr. 650/2012 ist das Formblatt I in Anhang 1 zu verwenden. 

(2) Für die Bescheinigung betreffend eine öffentliche Urkunde in einer Erbsache gemäß Artikel 59 Absatz 1 und Arti
kel 60 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 650/2012 ist das Formblatt II in Anhang 2 zu verwenden. 

(3) Für die Bescheinigung betreffend einen gerichtlichen Vergleich in einer Erbsache gemäß Artikel 61 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 650/2012 ist das Formblatt III in Anhang 3 zu verwenden. 
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(1) ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 107. 



(4) Für den Antrag auf Ausstellung eines Europäischen Nachlasszeugnisses gemäß Artikel 65 Absatz 2 der Verord
nung (EU) Nr. 650/2012 ist das Formblatt IV in Anhang 4 zu verwenden. 

(5) Für das Europäische Nachlasszeugnis gemäß Artikel 67 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 650/2012 ist das Form
blatt V in Anhang 5 zu verwenden. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 17. August 2015 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen unmittel
bar in den Mitgliedstaaten. 

Brüssel, den 9. Dezember 2014 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  
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